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Systemwechsel



Zentrale Eckwerte des Beitragssystems
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Vom Bundesrat vorgegebene Eckwerte für die 

Ausarbeitung des Beitragssystems

(Berufsbildungsverordnung, BBV): 

• Festlegung des Beitragssatzes auf max. 50% 

• Obergrenze der anrechenbaren Kursgebühren, welche 
rund 90% aller Kursgebühren abdeckt (getrennt nach 
BP und HFP)

• Anknüpfung der Beitragsvoraussetzung an die 
Absolvierung der eidgenössischen Prüfung

• Inkraftsetzung der subjektorientierten Finanzierung am 
1.1.2018



Beitragsvoraussetzungen

Zahlungsbestätigung für Kursbesuche

� Ausgestellt durch Kursanbieter, der im Jahr
des Kursstarts auf der Meldeliste aufgeführt ist

Verfügung zur abgelegten Prüfung 

� Ausgestellt durch Prüfungsträgerschaft
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Einreichen über Info-Portal

100.-



Ausblick - Prozessübersicht
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Vielen Dank!


